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Fragen aus der Praxis | Management

Winterdienst - aber richtig
Immer öfter stellen sich Landwirte die Frage, ob sich in der arbeitsärmeren
Zeit mit Schneeräumen ein kleiner Verdienst erwirtschaften lässt. Aber Vorsicht,
folgende Punkte sollten beachtet werden, damit es sich auch lohnt.

Urs Rentsch und Dominik Senn

Schneepflug für die gewerbliche Arbeit
eingesetzt wird, so besteht die Möglichkeit,

beim Strassenverkehrsamt Auflageziffern

270/271 zu beantragen. Diese

Ziffern besagen, dass nur der
Schwerverkehrsabgabe nicht unterliegende Anhänger

gezogen werden dürfen. Somit zahlt
der Landwirt die PSVA nur auf dem

Gesamtgewicht des Traktors (CHF 11- pro
100 kg), kann diesen jedoch
landwirtschaftlich mit dem vollen Gesamtzugsgewicht

nutzen, ohne dass die Anhängelast

besteuert wird.

Die technische Ausrüstung für den Winterdienst ist ein Punkt, weit wichtiger sind aber die
gesetzlichen Vorschriften. Bild: r.Engeler

Der Winterdienst umfasst die Schneeräumung,

die Glatteisbekämpfung und den

Schutz vor Schneeverwehungen. Mit dem

Winterdienst werden die Voraussetzungen

dafür geschaffen, dass die Strassen

mit wintertauglich ausgerüsteten
Fahrzeugen und angepasster Fahrweise sicher

befahren werden können. Als vertretbar
angepasste Fahrweise gilt nach dem

Bundesgerichtsentscheid 129 III 65 eine
Reduktion der Geschwindigkeit bis hin zu

Schritttempo.

Landwirtschaftlich eingelöste
Fahrzeuge
Mit einem landwirtschaftlichen
Motorfahrzeug und grünem Kontrollschild dürfen

nur Arbeiten ausgeführt werden, die

im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung

eines landwirtschaftlichen Betriebes

stehen, oder solche für Betriebe, die jenen
gleichgestellt sind, wie Forstwirtschaft,
Gemüse-, Obst- und Weinbau sowie
Gärtnereien und Imkereien.

Somit sind auch Schneeräumarbeiten
erlaubt, die für die Bewirtschaftung des

Betriebes erforderlich sind, wie das Räu¬

men der Hofzufahrt, des Hofareales, der
Feld- und Waldwege. Diese Arbeiten
dürfen auch im Lohn für andere berechtigte

Betriebe erfolgen.

Ausnahmebewilligungen
Gerade auf Gemeinde- oder Nebenstras-

sen erledigen oft Landwirte mit ihren

landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen
den Winterdienst. Dies ist jedoch nur
zulässig, wenn aufgrund der lokalen Situation

keine gewerblichen Fahrzeuge
vorhanden sind und der Landwirt über eine

Ausnahmebewilligung von der Gemeinde-

oder der kantonalen Behörde zur
gewerblichen Verwendung der
landwirtschaftlichen Fahrzeuge verfügt.

Weisses Kontrollschild
Sind gewerbliche Fahrzeuge vorhanden,
so erhält der Landwirt keine
Ausnahmebewilligung. Will er trotzdem im Winterdienst

aktiv sein, so muss er sein Fahrzeug
auch gewerblich immatrikulieren, und

dann muss die pauschale
Schwerverkehrsabgabe (PSVA) entrichtet werden.
Wenn das Fahrzeug jedoch nur am

Private Areale
Verkehrsflächen sind bereits öffentlich,
wenn Personen oder Fahrzeuge ungehindert

Zugang dazu haben. Will ein Landwirt

also Zufahrten von Privaten oder

Parkplätze von Firmen von Schnee befreien,

so ist dies eine gewerbliche Arbeit,
und die Fahrzeuge müssen mit weissen

Kontrollschildern ausgestattet sein.

Ausrüstung
Bei der Schneeräumung ist man von den

Vorschriften über den vorderen Überhang
entbunden. Ebenfalls sind Seitenblickspiegel

nicht vorgeschrieben. Der Einsatz

des gelben Gefahrenlichtes (Drehlicht) ist

bei «betrieblichem Schneeräumen»
erlaubt, wenn das Schneeräumgerät über
3 m breit ist. Liegt eine Sonderbewilligung
des Strassenverkehrsamtes für den
kommunalen Einsatz mit grünem Kontrollschild

vor, wird darin auch der Einsatz
des gelben Gefahrenlichtes geregelt.

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt Sektionsmitglieder des

Schweizerischen Verbandes für Landtechnik

am meisten? Wo drückt der Schuh? Welchen

Hauptproblemen sieht man sich in der Praxis

ausgesetzt? In dieser lose erscheinenden Serie

behandelt die Schweizer Landtechnik solche

Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend an

den Bereich Weiterbildung und Beratung des

SVLT herangetragen werden.
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